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Kontext
Kultur- und Kreativwirtschaft sind die neuen
Hoffnungsträger der Politik für Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung: 2,6% des
Bruttoinlandsprodukts oder 61 Milliarden
Euro wurden in Deutschland 2006 in diesem
Bereich erwirtschaftet, ca. eine Million Men-
schen arbeiten in den zugeordneten Bran-
chen – Tendenz steigend.1 Andererseits stellt
der technologische Wandel durch Digitali-
sierung und immer leistungsfähigere Kom-
munikationsnetzwerke und Endgeräte die
bisherigen Formen des Produzierens, Ver-
marktens und Wirtschaftens gerade die klas-
sischen Bereiche der Kulturwirtschaft – Mu-
sik, Film, Buch – vor große Herausforderun-
gen. Selten wird die Formel vom Struktur-
wandel hin zu einer globalisierten Wissens-
gesellschaft konkreter als in den Auseinan-
dersetzungen um die Finanzierung kreativer
Arbeit und die Verteilung ihrer Früchte.

Die nun schon mehr als ein Jahrzehnt
dauernde Diskussion um neue Technologien
und Geschäftsmodelle in der Musikbranche,
aber auch die immer häufigeren Anpassun-
gen der urheberrechtlichen Rahmenbedin-
gungen zeigen die Notwendigkeit einer grund-
sätzlicheren Herangehensweise mehr als deut-
lich auf. Die Krise des Musiksektors ist ja
nicht monokausal auf einzelne Ursachen wie
zum Beispiel »Piraterie« zurückzuführen oder
mit deren Bekämpfung allein zu lösen. Sie ist
vielmehr ein Übergangsphänomen, ausge-
löst durch Innovation in Produktion und Ver-
triebswegen. Die technischen Innovationen
»verlustfreie Digitalkopie«, Datenkompres-
sion »MP3« und »Breitbandinternet« habe
sich für die Musikwirtschaft als »Disruptive
Technologien«2 im Sinne des Harvard-Öko-
nomen Clayton M. Christensen herausge-
stellt: Durch die einfachere und billigere
Weise der Bereitstellung der Produkte und
Dienstleistungen werden bei ausreichender
Verbreitung dieser Innovation die Strukturen
des gesamten Marktes verändert und die eta-
blierten Marktführer bedroht.

Die Krise der bisher etablierten Musik-
wirtschaft ist aber auch nicht gleichzusetzen
mit einer Krise der Musik. Noch nie war
soviel Musik zugänglich wie heute, die musi-
kalische Vielfalt war noch nie so groß. So-
wohl der bisher vom Handel nicht mehr an-
gebotene »Backkatalog« älterer Aufnahmen
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als auch schwer zugängliche Nischenpro-
dukte werden wieder verfügbar gemacht. In-
ternetbasierter Versandhandel und Down-
loadanbieter ersetzen Zugangslücken, die
durch das weitgehende Verschwinden des
versierten Fachhandels entstanden sind. In-
ternetradios und Subskriptionsservices bie-
ten Alternativen zu den immer enger werden-
den Angeboten der Formatradios. Vor allem
bemerkenswert ist die Aufwertung des Live-
konzertes im wirtschaftlichen Mix der Ver-
wertung musikalischer Kreativität – nicht
zuletzt deshalb sind viele Künstlerinnen öfter
live zu erleben als je zuvor. Für die Musik-
schaffenden haben sich durch diesen Um-
bruch neue Möglichkeiten ergeben, selbst ihr
Geschick und Geschäft in die Hand zu neh-
men und für neue Musikunternehmerinnen
gibt es Raum für die kreative Entwicklung
neuartiger musikbasierter Services.

In dieser Situation stellt sich also die grund-
sätzliche Frage, wie mit den durch technische
Innovationen hervorgebrachten Möglichkei-
ten umzugehen ist: Wollen wir bei weiteren
Anpassungen der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Regulative eher den Struktur-
wandel bremsende oder eher Innovation för-
dernde Effekte erreichen? Diese politische
Frage ist aber nicht alleine aus der wirtschaft-
lichen Perspektive zu führen. Die in der
UNESCO vertretene Völkergemeinschaft hat
in der Präambel zum Rechtsdokument »Über-
einkommen über den Schutz und die Förde-
rung der Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men« mit gutem Grund warnend daran erin-
nert, »dass kulturelle Aktivitäten, Güter und
Dienstleistungen sowohl eine wirtschaftli-
che als auch eine kulturelle Natur haben, da
sie Träger von Identitäten, Werten und Sinn
sind, und daher nicht so behandelt werden
dürfen, als hätten sie nur einen kommerziel-
len Wert«3.

Wenn es in der Praxis also um technische
Fragen wie territoriale Lizenzpraktiken, die
Zukunft nationaler Verwertungsgesellschaf-
ten mit ihren wichtigen Funktionen der Mit-
gliedermitbestimmung und sozialer und kul-
turelle Förderungen, um die Dauer von
Schutzfristen, der Höhe der Mehrwertsteuer
für Musikproduktionen, eines Urheberver-
tragsrechtes, das Recht auf Privatkopie, eine
Kulturflatrate und noch vieles mehr geht,
sollte immer auch bedacht werden, wem das

jeweils nützen soll – denn selbst wenn Wert-
schöpfung und Beschäftigungszahlen in den
Kreativbereichen beeindruckend sind: Die
Realität der Einkommenssituation und die
sozialen Lage der Mehrzahl der Urheber-
innen ist es leider – im negativen Sinne –
auch.

Warum die Diskussion über eine
»Kulturflatrate«?
Trotz der positiven Aspekte neuer Geschäfts-
modelle und dem Steigen des Anteils bezahl-
ter Musikdownloads und legitimer Services
hat sich im vergangenen Jahrzehnt gezeigt,
das mit der Verbreitung des Internet »die
Anzahl illegaler Weitergaben und Verviel-
fältigungen geschützter Werke exorbitant an-
gestiegen ist.«4

Zur Erinnerung: 1998 hatte der damals
19-jährige Shawn Fannig ein revolutionäres
neues technisches Verfahren (»Protokoll«)
entwickelt, mit dessen Hilfe Computernut-
zerinnen über das Internet Dateien
miteinander austauschen konnten. Das Ver-
fahren wird »P2P« (von Peer-to-Peer, Glei-
cher-zu-Gleichem) genannt, weil es keine
aufwendige zentrale Speicherstruktur für das
Bereitstellen der Dateien erfordert.5 Jeder
teilnehmende Computer dient gleichzeitig
nicht nur der jeweiligen Nutzerin als »Cli-
ent«, sondern dem Netzwerk auch auch als
Server. Durch diese dezentrale Architektur
laden Nutzerinnen aber nicht nur Dateien
aus dem Internet auf ihren Computer
herunter, sondern stellen
gleichzeitig diese und
auch andere Dateien auf
ihrem Computer per Up-
load zur Verfügung. Die
Musikwirtschaft war auf-
grund der geringen Daten-
mengen von MP3-kom-
primierten Musikstücken
am meisten betroffen, die
Plattformen Napster, Ka-
zaa, Gnutella/Limewire
etc. wurden lange Zeit
überhaupt als »Musik-
tauschbörsen« bezeichnet.

»Napster« wurde An-
fang 2001 aufgrund von
Urheberrechtsverletzun-
gen geschlossen.6 Trotz
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dieses Umstandes und der mittlerweile zahl-
reichen Strafanzeigen und Gerichtsverfah-
ren, Werbe- und Aufklärungskampagnen und
dem Einsatz technischer Schutzmaßnahmen
(»Kopierschutz« und DRM – »Digitales
Rechtemanagement«) ist bis zum heutigen
Tag die Teilnahme an P2P-Netzwerken ein
Massenphänomen und gehört zum Verhalten
vieler ganz normaler und noch mehr der
jugendlichen Internetnutzerinnen. Laut einer
aktuellen Studie zum Datenaufkommen im
Internet werden in Deutschland derzeit 53%
des gesamten Datenverkehrs7 durch P2P-Pro-
tokolle verursacht8. Heute bekannte Begriffe
sind BitTorrent oder eDonkey und es sind
längst nicht mehr nur Musikdateien, um die
es geht.

Den Rechteinhabern ist es also bislang
trotz bestehender und bereits angepasster
gesetzlicher Rahmenbedingungen nicht ge-
lungen, die Beeinträchtigung ihrer Urheber-
rechte zu unterbinden. Deshalb wird nun vor-
geschlagen, durch eine gesetzlich zugesicher-
te finanzielle Vergütung einen gerechten In-
teressensausgleich zwischen Nutzern und
Urhebern herbeiführen. Eine populäre Be-
zeichnung für diesen Zugang zur Problemlö-
sung heißt – etwas unglücklich weil irrefüh-
rend – »Kulturflatrate«.

Dieser Vorschlag steht aber nicht allein.
Vielmehr gilt das Modell der Flatrate als
Alternative zu einer weiteren Verschärfung
der Gesetze gegen Urheberrechtsverletzun-
gen im Internet, wie sie bereits seit heuer in
Frankreich unter dem Kurznamen HADOPI
eingeführt worden ist: In einer abgestuften
Reaktion werden Internetnutzerinnen bei Ur-
heberrechtverletzungen zweimal verwarnt
und dann für zwei Monate bis zu einem Jahr
vom Internetzugang ausgeschlossen. Um dies
zu ermöglichen muß der Datenverkehr der
Nutzerinnen überwacht werden, für den Voll-
zug wurde eine eigene Agentur gegründet.

Worum geht es bei der Flatrate genau:
Eine Pauschalabgabe für private,
nichtkommerzielle Nutzungen geschütz-
ter Inhalte aus dem Internet
Eine der derzeit konkretesten Beschreibun-
gen des Gedankens einer Kulturflatrate fin-
det man in dem von Bündnis90/die Grünen
beim europäischen Institut für Medienrecht
in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten über
»Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate nach
nationalem und europäischem Recht«, in dem
erstmals die rechtliche Machbarkeit dieser
Idee geprüft wurde. Dort heißt es, der Ansatz
einer »Kulturflatrate« sieht vor, »die nicht-
kommerzielle Weitergabe und Vervielfälti-
gung von digitalen, urheberrechtlich ge-
schützten Werken, wie zum Beispiel Musik,
Filme, Software oder E-Books, über das In-
ternet zu legalisieren und zum Ausgleich
einen pauschalen Betrag Gebühr zur Ent-
schädigung der Rechteinhaber zu erheben
und an diese abzuführen.«9

Rechtlich wäre notwendig, die derzeiti-
gen Exklusivrechte der Rechtinhaber für
Vervielfältigung und öffentliche Zugänglich-
machung durch sogenannte »Schrankenre-
gelungen« zu begrenzen und ihnen im Ge-
genzug für diese Schlechterstellung einen
Vergütungsanspruch einzuräumen. Durch
diese Maßnahme würden die derzeit illega-
len Tauschvorgänge legalisiert, die Internet-
nutzerinnen entkriminalisiert und derzeit leer
ausgehenden Urheberinnen für ihre Arbeit
kompensiert. In der Konsequenz würde das
eine dem Gemeinwohl dienende »Neuord-
nung des Kulturmarktes und eine Anpassung
an die technischen Möglichkeiten des 21.
Jahrhunderts bedeuten«.

Für diesen ambitionierten Zweck wären
vergleichsweise kleine Änderungen im nati-
onalen Urheberrecht sowie eine Anpassung
der Urheberrechtsrichtlinie (EUCD – Euro-
pean Copyright Directive) bei der Liste der

für Vertragsstaaten zulässigen Ausnahmen-
regelungen erforderlich. Die Expertise kommt
zu dem Ergebnis: »Verfolgt der Gesetzgeber
das Ziel, auf den durch das Internet eingetre-
tenen Wandel des Nutzungsverhaltens ein-
zugehen und zugleich eine Vergütung der
Urheber sicherzustellen, dann ist eine Kul-
turflatrate die einzige geeignete Maßnahme
und damit notwendigerweise auch das mil-
deste Mittel.« Und weiter: »Die gesetzliche
Einführung der Kulturflatrate erfordert somit
zwar sowohl Änderungen des nationalen als
auch des europäischen Rechts, sie ist aber
nicht weniger als die logische Konsequenz
der technologischen Revolution, die durch
das Internet erfolgt ist.«

Bei diesem Vorschlag bleiben natürlich
noch viele Fragen offen. Etwa, welche Kul-
turgüter überhaupt beinhaltet sein sollen, die
Höhe des Tarifs, die Organisation der Einhe-
bung durch eine bestehende oder eine neu zu
schaffende Verwertungsgesellschaft, die
Schlüssel zur Verteilung der Mittel, die Ver-
fahren zur Erhebung der Nutzungen der je-
weiligen Stücke, Maßnahmen gegen allfälli-
gen Missbrauch und vieles mehr. Für jede
dieser Fragen gibt es jeweils auch bereits eine
Reihe konkreter einzelner Lösungsvorschlä-
ge: zum Beispiel Euro 5–10 pro Monat, tech-
nische Erhebungen der Downloads durch da-
tenschutzverträgliche Maßnahmen und/oder
statistische Panels (analog zur Messung der
Nutzung von Fernsehprogrammen) und vie-
les mehr. Was aussteht ist die politische Klä-
rung, ob das Grundprinzip mehrheitsfähig
ist, sowie die Verhandlung der Details unter
Einbeziehung der betroffenen Marktteilneh-
mer.

In Diskussion sind auch eine Reihe ande-
rer Ansätze für die Realisierung einer Pau-
schalabgabe, etwa auf Basis freiwilliger Ver-
einbarungen zwischen Rechtehaltern und
Access-Providern.

Zum Stand der Diskussion
Die Idee einer Pauschalabgabe ist heute
keineswegs mehr exotisch: In Deutschland
hat die SPD die Prüfung einer Kultur-Flatrate
in ihr Programm für die diesjährige Bundes-
tagswahl aufgenommen. Noch weiter gegan-
gen sind Bündnis 90/Die Grünen mit der
Beauftragung des bereits zitierten Rechts-
gutachtens über »Die Zulässigkeit einer Kul-
turflatrate nach nationalem und europäischem
Recht«. Und die Europäische Kommission
hat letzten Monat in ihrem »Single digital
market reflection paper«10 die Frage nach
alternativen Formen der Vergütung für Rech-
tehalter als Ausgangspunkt für Konsultatio-
nen ebenfalls explizit aufgenommen.

Auch von Seiten der Musikindustrie war
das Thema auf der diesjährigen Musikmesse
MIDEM selbst ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit gerückt worden. Die Firma Warner

1 http://www. kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2009/03/
german_cci_en_summary_0903231.pdf

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_technology
3 http://www.unesco.de/konvention_kulturelle_vielfalt.html?&L=0
4 EMR – Institut für europäische Medienrecht: »Die Zulässigkeit einer Kulturflatrate

nach nationalem und europäischem Recht«, http://www.gruene-bundestag.de/cms/
netzpolitik/dok/278/278135.eine_kulturflatrate_ist_machbar.html

5 Die Plattform Napster selbst bot nur das »Inhaltsverzeichnis« an. Napster versam-
melte in kürzester Zeit bis zu 80 Millionen Nutzerinnen. Im Februar 2001 wurde sie
aus rechtlichen Gründen geschlossen. Das Prinzip wurde aber verfeinert. Zentrale
»Inhaltsverzeichnisse«, die sich leicht von Rechtehaltern schließen ließen wurden
wegrationalisiert.

6 Unter der Marke Napster wird heute ein Subskriptionsservice auf anderer techni-
scher Basis betrieben.

7 http://www.ipoque.com/resources/internet-studies/internet-study-2008_2009
8 Dies ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Volumen des Tausches urheberrechtlich

geschützten Materials, weil auch rechtlich einwandfreie Anwendungen wie z.B.
LINUX-Distributionen über solche Netzwerke vertrieben werden – wie so oft ist die
Technologie für sich neutral, mache ihrer Anwendungen aber problematisch.

9 EMR/Roßnagel, S4
10 http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm
11 http://www.techdirt.com/articles/20081204/1534153023.shtml
12 Eine Übersicht über vorhandene Studien, die für eine Flatrate sprechen würden gibt

Volker Grassmuck: http://www.ip-watch.org/weblog/2009/05/11/the-world-is-going-
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Music hat sogar einen beauftragten Experten
an amerikanische Universitäten entsendet,
um einen Vorschlag dieser Art zu diskutie-
ren.11 Auf dieser Messe wurde auch bekannt,
dass das Land Isle of Man prüft, eine solche
Abgabe einzuführen.

Trotzdem sind viele Branchenteilnehmer-
innen weiterhin skeptisch. Verständlich, geht
es doch einerseits um eine Beschneidung
bisheriger Exklusivrechte und weiters um
das implizite Eingeständnis, dass die bisheri-
ge Strategie einer Verschärfung des rechtli-
chen Rahmens zugunsten der Bewahrung der
bisherigen Marktstrukturen gescheitert ist.
Polemische Formulierungen, es handle sich
bei dem Ansatz einer Flatrate um »Kulturso-
zialismus« wie unlängst in »Politik und Kul-
tur«, der Zeitschrift des Deutschen Kulturra-
tes von Hans-Joachim Otto formuliert wur-
de, werden leider weder der Sache noch ei-
nem zu wünschenden Standard der Diskussi-
on gerecht. Es gibt in der Zwischenzeit ja
genügend Beispiele für funktionierende Pau-
schalabgaben. Mit solchen Formulierungen
gehen leider oft auch desinformierenden Be-
hauptungen einher und sind Zeichen für die
Schärfe des ungelösten Interessenskonflik-
tes, dessen sich die Politik nun anzunehmen
hat.

Fazit
Eine Kulturflatrate ist nicht die Lösung für
die Krise der Musikwirtschaft. Sie könnte

aber zur Lösung der noch immer angezoge-
nen Bremsen bei der Suche nach marktge-
rechten Innovationen bei Musikservices und
Geschäftsmodellen wichtige Impulse setzen.
Denn der Druck zur Entwicklung von »Pre-
mium«-Angeboten, für die abseits einer
Flatrate für privaten Datentausch ohne jegli-
che Qualitätskontrolle weiterhin Preise auf
dem Musikmarkt erzielt werden können, ver-
spricht jedenfalls das Potential, zu einer inte-
ressanten Dynamisierung und mehr Innova-
tionsfreudigkeit im Sektor und damit auch zu
einem neuerlichen Wachstum des Marktes
beizutragen.

Von der harten Gangart der Vergangen-
heit haben die Urheberinnen bisher jedenfalls
nicht nachweisbar profitiert: Weder wurden
sie aus gerichtlich erstrittenen Summen nach-
haltig remuneriert, noch ließ sich die
Schrumpfung des Gesamtmarktes oder die
illegale Nutzung ihrer Werke signifikant ein-
dämmen. Mit Sicherheit kann man sagen,
jeder Tag, an dem auf die Einhebung entspre-
chender Abgaben mangels handhabbarer
Grundlagen verzichtet werden muss, ist nicht
gut für die Urheberinnen.

Rechtzugeben ist dem Gutachten von Prof.
Roßnagel in der Einschätzung, eine Flatrate
sei die logische Konsequenz aus dem techno-
logischen Wandel. Denn bislang konnte nie-
mand erklären, wie die Berücksichtigung der
fundamentalen Veränderung der ökonomi-
schen Natur kulturwirtschaftlicher Produkte

durch Digitalisierung von einem »privaten«
oder »Individualgut« (im Konsum gekenn-
zeichnet durch Rivalität und Ausschließbar-
keit von Individuen) zu einem »öffentlichen«
Gut (gekennzeichnet eben durch Nicht-Riva-
lität) sonst zu beantworten wäre. Auch die
Praxis spricht hier eine deutliche Sprache.
Für die zu erwartende hitzige Diskussion um
die erforderliche Weichenstellung wäre es
sinnvoll, eine Versachlichung und faktische
Fundierung nicht nur von den Vertreterinnen
neuer Ansätze einzufordern, sondern auch
die Gegner einer »Neuordnung« des Marktes
um den Nachweis zu bitten, dass wir ohne
eine solche besser auskommen können. Wir
brauchen Analysen12, bessere Marktstudien
und vor allem Pilotversuche und eine stärke-
re Berücksichtigung des Gemeinwohls.

Der zu erwartende Streit um die Klärung
der Frage, wem denn in Zukunft Lasten wo-
für aufzubürden sein werden – sei es für
Gerichtsverfahren und die weitere Verfol-
gung von Delikten, erhöhte Transaktions-
kosten durch der technischen Wirklichkeit
inadäquate gesetzliche Bestimmungen oder
aber die Verwaltung einer Abgabe etc. – und
wer durch welche Lösung wie sehr profitie-
ren soll, muss fair und offen im Sinne eines
gerechten Interessensausgleiches geführt
werden. Dabei sollten wir nicht vergessen,
dass wir in unserem Umgang mit Kultur die
grundlegendsten Werte unserer Gesellschaft
zum Ausdruck bringen.

Benoit Machuel, Generalsekretär Internatio-
nale Musikergewerkschaft
The longstanding principle that creators must
be rewarded and thus encouraged to pursue
their creative activities remains fundamental
and cannot be replaced by the questionable
postulate that access to culture should be
boundless and free.
Business models should adapt themselves to
the digital environment and provide for ade-
quate answers to the consumers' expectati-
ons, particularly in regard to cultural diversity.
But they should also be given an opportunity
to roll-out. The interesting concept of "cultural
flatrate" might represent the ultimate solution,
once it is clearly established that exclusive
rights have no chance to be both accepted
and efficiently enforced. Until then, we belie-
ve that there is still room for balanced frame-
works to develop, allowing for a wide and
easy access to culture as well as for creative
industries
to flourish.

Gerd Leonhard, Musikfuturist
Die Musik Flatrate ist wahrscheinlich die
einzige pragmatische Lösung zu der Frage
wie Musik in unserer total vernetzten Zu-

kunft solide Einnahmen fur die Urheber er-
zeugen kann. Ähnlich wie bei Rundfunk und
Fernsehen sollte die uneingeschränkte Pri-
vat-Nutzung der Musik - ob Streaming oder
Download – auf dem Internet vollkommen
legalisiert werden, indem eine öffentliche
und kollektive Lizenz zunächst den Tele-
komfirmen, ISPs und Mobile Operators an-
geboten wird.
Bei z.B. einer Flatrate von 1 Euro pro Woche
pro User könnte die Subventierung durch
Werbung, Sponsorship, Consumer Electronics
Herstellern und Data Mining durchaus kosten-
neutral fur Telekoms oder ISPs sein. Das wich-
tigste ist jedoch die Realisierung, dass die
Flatrate nicht das Ende der Monetarisierung
ist, sondern nur der Anfang: auf der Basis der
Flatrate können viele diverse Premium-Ser-
vices angeboten werden, wie z.B. High-Defini-
tion, Concert Recordings, Merchandising, Vir-
tual Events, Fan-Clubs etc. M.E. sollte die
Flatrate NICHT als Steuer angedacht oder
realisiert werden, und sollte auch zunächst
nicht auf TV oder Film oder eBooks angewandt
werden – denn diese
Märkte sind radikal anders. Also keine Kultur-
Flatrate, sondern eine Public Digital Music
License.

Prof. Dieter Gorny, Bundesverband Musikindustrie
Die Kulturflatrate ist keine Antwort. Sie wirft
nur neue Fragen auf, deren Antwort noch
keiner kennt, wie z. B. Welche Überwachungs-
institution sorgt fur eine faire Bezahlung der
Kunstler? Was passiert mit dem haptischen
Handel? Wie hoch ist der Monatsbeitrag, wenn
er Musik, Film, Bucher und weiteres umfas-
sen soll? Wer wird aus welchen Grunden von
dieser Abgabe freigestellt?

Kostas Rossoglou, Legal Officer BEUC The
European Consumers' Organisation Bureau
BEUC regrets the fact that discussions at EU level
have so far focused on the need to adopt draco-
nian, unfair and disproportionate measures on
copyright enforcement. While consumers have
been actively engaging with the technology and
what they can do with it, it is disappointing that
many producers and owners of content in the
creative industry sector have seen the technology
as a threat rather than a business opportunity.
Different business models can be envisaged to
provide for compensation to right holders; at a
constant changing environment choosing one
model over the other can impede the fostering of
new innovative models. The essential point  is that
a thorough discussion is launched at EU level.

Kleine Umfrage bei Akteuren der Musikindustrie, Publizisten und Musikforschern


